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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1995

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

AVG §56;

BSVG §2 Abs1 Z1;

BSVG §2 Abs2;

BSVG §2 Abs3;

BSVG §30 Abs2;

BSVG §32;

Rechtssatz

Hat die Behörde Zweifel am Beginn der Betriebsführung durch den Pächter aufgrund des Pachtvertrages, ist sie

verp;ichtet, ein umfassendes Ermittlungsverfahren durchzuführen. Nur aufgrund eines solchen Ermittlungsverfahrens

können vom Vertrag abweichende Feststellungen getro=en werden. Legt sie jedoch lediglich den Pachtvertrag und die

Vorlageschreiben ihrer Entscheidung zugrunde, kann sie von keinem anderen Übergabezeitpunkt ausgehen.

Schlagworte

Maßgebende Rechtslage maßgebender Sachverhalt Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Verfahrensmangel
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